	Betriebsanweisung
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

	Datum:

	Ersteller:
	Verantwortlicher:

	

	1. Anwendungsbereich

	· Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzung der PSA gegen Absturz bei Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. 
· Machen Sie sich vor Aufnahme der Tätigkeit mit Gebrauchsanleitung und Betriebsanweisung bekannt und beachten Sie die darin enthaltenen Sicherheitsregeln.

	2. Gefahren

	· Bei Arbeiten an _____________________ besteht Gefahr durch Absturz. 
· Verletzungsgefahr bei einer Unfallhöhe von __ m, unter Umständen Lebensgefahr.

	3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	· Nehmen Sie die Tätigkeit erst nach einer Unterweisung gemäß DGUV-regel 112-198 „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“ sowie einer tätigkeitsbezogenen Einweisung auf.
· Achten Sie auf regelmäßige Wiederholung der Unterweisung, mindestens einmal pro Jahr.
· Verwenden Sie Auffanggurte der Form _____________________.
· Beachten Sie bei der Verwendung die Gebrauchsanleitung des Herstellers. 
· Verwenden Sie als Anschlagpunkte: _____________________. 
· Legen Sie die PSA gegen Absturz erst nach einer Sichtprüfung auf mögliche Mängel vor dem Betreten des erhöhten Standorts an.
· Beachten Sie bei der Sichtprüfung insbesondere folgende Punkte:
Deformationen an Auffangösen, Beschädigungen am Gurtmaterial, starke Verschmutzungen.
· Schlagen Sie sich unmittelbar nach Erreichen des Arbeitsplatzes und vor Aufnahme der Arbeiten an den hierfür vorgesehenen Anschlagpunkten an. 
· Lösen Sie die Verbindung erst nach Abschluss der Arbeiten, unmittelbar vor dem Verlassen des Standorts.

	4. Verhalten bei festgestellten Mängeln

	· Nehmen Sie die Arbeiten bei festgestellten Mängeln an der PSA gegen Absturz oder an den Anschlageinrichtungen nicht auf bzw. unterbrechen Sie diese sofort. 
· Informieren Sie bei festgestellten Mängeln unverzüglich den verantwortlichen Vorgesetzten. 
· Nehmen Sie die Arbeiten erst nach Prüfung und Freigabe der betroffenen Ausrüstung durch _____________________ wieder auf.

	5. Pflege und Aufbewahrung

	· Transportieren Sie die PSA gegen Absturz nur in den dafür vorgesehenen Transportbehältern.
· Vermeiden Sie den Kontakt der PSA gegen Absturz mit Säuren oder Laugen.
· Setzen Sie PSA gegen Absturz nicht zu hohen Temperaturen (> 60°) oder zu tiefen Temperaturen (< -10°) aus. Beachten Sie zusätzlich die Herstellerangaben.
· Bewahren Sie die PSA gegen Absturz freihängend an einem trockenen Ort auf. 
· Reinigen Sie die PSA gegen Absturz gemäß den Herstellerangaben nach jedem Einsatz.

	6. Instandhaltung und Prüfung

	· Ersetzen Sie schadhafte Teile nur durch den Originalteilen entsprechende Teile.
· Sorgen Sie für regelmäßige Prüfung der PSA gegen Absturz entsprechend den betrieblichen Einsatzbedingungen, jedoch mindestens einmal im Jahr durch _____________________.

	7. Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe

	· Bergen Sie verunfallte Personen unverzüglich. 
· Führen Sie Erste Hilfe-Maßnahmen durch.
· Stellen Sie die weitere ärztliche Versorgung sicher: 
Rettungsleitstelle (Notruf): 	_____________________
Betriebssanitäter:		_____________________
· Informieren Sie umgehend den Vorgesetzten.
· Stellen Sie die Arbeiten bei Beanspruchung der PSA oder der Anschlageinrichtungen durch einen Absturz sofort ein und übergeben Sie die Ausrüstung zur Prüfung an den verantwortlichen Vorgesetzten.
· Setzen Sie die Arbeiten erst fort, nachdem die Prüfung und Freigabe der PSA durch _____________________ erfolgt ist.
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